
Von: Zimmermann Silvia
An: FAVD_Begutachtung
Betreff: WG: GZ.: ABT13-10.30-S1/2016-59, Stellungnahme Begutachtungsverfahren lt. GZ
Datum: Mittwoch, 28. Dezember 2016 10:27:03
Dringlichkeit: Hoch

 
 

Von: Schloss Farrach [mailto:info@schlossfarrach.at] 
Gesendet: Dienstag, 27. Dezember 2016 18:21
An: A13_Bau- und Raumordnung <abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at>
Betreff: GZ.: ABT13-10.30-S1/2016-59, Stellungnahme Begutachtungsverfahren lt. GZ
 
Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Der Verfassungsgerichtshof hat nach einer Beschwerde der Volksanwaltschaft festgestellt, dass
die sogenannten Interessentenwege in Seiersberg (Verbindungsbauten der fünf Einkaufszentren)
rechtswidrig sind. Anstatt nun den rechtskonformen Zustand durch Rückbau herzustellen, wurde
vom Landtag das Landesstraßenverwaltungsgesetz geändert – eine lex Seiersberg sozusagen.
 
Nun sollen durch eine Einzelstandort-Verordnung Straßenflächen in vollwertige Verkaufsflächen
umgewidmet werden und dadurch ein einheitliches Einkaufszentrum in gigantischer Größe
entstehen. Eine solche Verordnung

·         Widerspricht den Raumordnungsgrundsätzen
·         Saugt weitere Kaufkraft in Millionenhöhe aus Graz und den steirischen Bezirken ab
·         Vernichtet weitere Arbeitsplätze in den gewachsenen Ortszentren
·         Ist rechtswidrig, belegt durch mehrere Gutachten.
·         Jeder von uns muss penibel die Gesetze einhalten, für andere werden sie

maßgeschneidert!
 
Dagegen spreche ich mich aus!
 
Überdies ersuche ich Sie, auf folgende Widersprüche der Gutachten sowie Mängel des
Verfahrens einzugehen:

·         Vonseiten der Mitglieder der Landesregierung sowie des Landtages und auch vonseiten
der Vertreter der SC Seiersberg wurde als ausschlaggebendes Argument in der
öffentlichen Diskussion vorrangig die Situation der Arbeitsplätze angeführt. Es gibt
Gutachten, die bescheinigen, dass derartige periphere Super-Einkaufszentren ein
Vielfaches der geschaffenen Arbeitsplätze in den gewachsenen Zentren vernichten. Es
gibt weder in den Erläuterungen zur geplanten EVO noch in den Gutachten eine Aussage
hinsichtlich der Veränderung der Handelsarbeitsplätze in der Steiermark vor der
Errichtung und zum jetzigen Vergleichszeitpunkt. (Wiewohl die Kaufkraftabflüsse durch
Standort + Markt bestätigt werden, siehe Seiten  4282/101 + 102)

·         Auf die gesamthafte Darstellung der Auswirkungen VOR Errichtung des SC Seiersberg
und zum jetzigen Vergleichszeitpunkt wurde verzichtet, obwohl die Daten gesamthaft
verfügbar sein müssten.

·         Aus der Stellungnahme der Abt. 16 (Amt der Stmk. Landesregierung) ergibt sich, dass
die derzeitigen Verkaufsflächen (ohne Brückenbauten) 78.400 m2 betragen, mit den
Brückenbauten wären dies dann 82.200 m2. Bewilligt sollten in Summe 74.000 m2
werden, was passiert mit der existierenden Überfläche? Auf Seite 12+13 in den
Erläuterungen wird eine „durchgehende Bebauung“ in Richtung Sandgrubenweg
empfohlen. Die geplante EVO beinhaltet also bereits weitere Bautätigkeiten und
widerspricht sich hier selbst.

·         Auf Seite 13 wird in den Erläuterungen ausgeführt, dass: „Die Ersteller des 
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handelsstrukturellen Gutachtens für die EVO zum Schluss kommen, dass der bestehende
bauliche Bestand mit dem derzeitigen Angebot zu keiner negativen Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit zentraler Orte geführt hat.“ è Dieser Schluss wird auf den Seiten
4282/90 ff in Punkt 8 „Exkurs 1 – Kritik zum Gutachten zur Einzelstandortverordnung“
durch Standort + Markt auf mehreren Seiten widerlegt. (Z.B.: Auf Seite 4282/101 wird
die „Verflechtung der Umsätze“ bei Rückbau eindeutig so dargestellt, dass klar
erkennbar ist, dass das SC Seiersberg einen beträchtlichen Kaufkraftabfluss sowohl aus
Graz/Graz-Umgebung als auch aus den weiter entfernten Bezirken bewirkt und sogar ein
Rückbau der momentan rechtswidrig bestehenden Teilbereiche eine beträchtliche
Verbesserung der Struktur der Stadt Graz bewirken würde.)

·         Feststellung aus dem Gutachten – Dr. Pongratz Abteilung 15 (Amt der Stmk.
Landesregierung): „Eine aktuelle Gesamtübersicht über die mit dem Betrieb der EKZ
verbundenen Auswirkungen liegt nicht vor.“

 
Würde ich das Raumordnungsgesetz so auslegen, wie es in den Erläuterungen zum Entwurf der
EVO für das SC Seiersberg passiert, so wäre ich im Auftrag der Shoppingcenter-Betreiber tätig.
(Beispiel: Seite 19, Erläuterungen, vorletzter Absatz) Sowohl Gutachten als auch Erläuterungen
lesen sich über viele Seiten wie ein Werbetext für das SC Seiersberg.
 
Mit freundlichen Grüßen,
 
Mag. Silvia Hartleb
A-8740  Zeltweg, Bahnhofstraße 40b








